
Änderungen 561/2006 in 2020 

 

Artikel 2  

(1) Diese Verordnung gilt für folgende Beförderungen im Straßenverkehr:  

a) Güterbeförderung mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder 
Sattelanhänger 3,5 t übersteigt,  

Hinzugekommen ist folgender Absatz 

aa) ab dem 1. Juli 2026 bei grenzüberschreitenden Güterbeförderungen oder bei 
Kabotagebeförderungen mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder 
Sattelanhänger 2,5 Tonnen übersteigt, oder  

Artikel 3  

Diese Verordnung gilt nicht für Beförderungen im Straßenverkehr mit folgenden Fahrzeugen:  

a) Fahrzeuge, die zur Personenbeförderung im Linienverkehr verwendet werden, wenn die 
Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt;  

Hinzugekommen ist folgender Absatz 

aa) Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr als 
7,5 Tonnen, die  

i) zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen benutzt werden, die der 
Fahrer zur Ausübung seines Berufes benötigt, oder  

ii) zur Auslieferung von handwerklich hergestellten Gütern,  
 

ausschließlich in einem Umkreis von 100 km vom Standort des Unternehmens, und unter der 
Bedingung, dass das Lenken des Fahrzeugs für den Fahrer nicht die Haupttätigkeit darstellt und 
dass die Beförderung nicht gewerblich erfolgt; 

Folgender Buchstabe wird eingefügt  

ha) Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger von 
mehr als 2,5 aber nicht mehr als 3,5 Tonnen, die für die Güterbeförderung eingesetzt werden, wenn 
die Beförderung nicht als gewerbliche Beförderung, sondern durch das Unternehmen oder den 
Fahrer im Werkverkehr erfolgt und das Fahren nicht die Haupttätigkeit der Person darstellt, die das 
Fahrzeug führt; 

Artikel 4  

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

In Artikel 4 wird folgender Buchstabe angefügt:  

r) ‚nichtgewerbliche Beförderung‘ jede Beförderung im Straßenverkehr, außer Beförderungen auf 
eigene oder fremde Rechnung die weder direkt noch indirekt entlohnt wird und durch die weder 
direkt noch indirekt ein Einkommen für den Fahrer des Fahrzeugs oder für Dritte erzielt wird und die 
nicht im Zusammenhang mit einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit steht. 

 



Artikel 6  

(1) Die tägliche Lenkzeit darf 9 Stunden nicht überschreiten. Die tägliche Lenkzeit darf jedoch 
höchstens zweimal in der Woche auf höchstens 10 Stunden verlängert werden.  

(2) Die wöchentliche Lenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten und nicht dazu führen, dass die in 
der Richtlinie 2002/15/EG festgelegte wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten wird.  

(3) Die summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander folgender Wochen darf 90 Stunden 
nicht überschreiten.  

(4) Die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit umfassen alle Lenkzeiten im Gebiet der Gemeinschaft 
oder im Hoheitsgebiet von Drittstaaten. 

Neue Fassung Absatz 5 

(5) Der Fahrer muss die Zeiten im Sinne des Artikels 4 Buchstabe e sowie alle Lenkzeiten in einem 
Fahrzeug, das für gewerbliche Zwecke außerhalb des Anwendungsbereichs der vorliegenden 
Verordnung verwendet wird, als andere Arbeiten festhalten; ferner muss er gemäß Artikel 34 Absatz 
5 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 die Bereitschaftszeiten im Sinne des 
Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 
festhalten. Diese Zeiten sind entweder handschriftlich auf einem Schaublatt oder einem Ausdruck 
einzutragen oder manuell in den Fahrtenschreiber einzugeben.  

Anmerkung: (1) Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über 
Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät 
im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 1). 

 

Artikel 7 zusätzlicher Absatz 

Ein im Mehrfahrerbetrieb eingesetzter Fahrer kann eine Fahrtunterbrechung von 45 Minuten in 
einem Fahrzeug einlegen, das von einem anderen Fahrer gelenkt wird, sofern der Fahrer, der die 
Fahrtunterbrechung einlegt, den das Fahrzeug lenkenden Fahrer dabei nicht unterstützt. 

 

Artikel 8 wird wie folgt Absatz 6 geändert 

(6) In zwei jeweils aufeinander folgenden Wochen hat der Fahrer mindestens folgende Ruhezeiten 
einzuhalten:  

a) zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder 

b) eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von 
mindestens 24 Stunden.  

Eine wöchentliche Ruhezeit beginnt spätestens am Ende von sechs 24-Stunden-Zeiträumen nach 
dem Ende der vorangegangenen wöchentlichen Ruhezeit. Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein 
im grenzüberschreitenden Güterverkehr tätiger Fahrer außerhalb des Mitgliedstaats der 
Niederlassung zwei aufeinanderfolgende reduzierte wöchentliche Ruhezeiten einlegen, sofern der 
Fahrer in vier jeweils aufeinanderfolgenden Wochen mindesten vier wöchentliche Ruhezeiten 
einlegt, von denen mindestens zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten sein müssen. Für die 
Zwecke dieses Absatzes gilt ein Fahrer als im grenzüberschreitenden Verkehr tätig, wenn der Fahrer 



die zwei aufeinanderfolgenden reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten außerhalb des Mitgliedstaats 
der Niederlassung des Arbeitgebers und des Landes des Wohnsitzes des Fahrers beginnt. 

Folgender Absatz wird eingefügt 

(6b) Jede Reduzierung der wöchentlichen Ruhezeit ist durch eine gleichwertige Ruhepause 
auszugleichen, die ohne Unterbrechung vor dem Ende der dritten Woche nach der betreffenden 
Woche zu nehmen ist.  

Wurden zwei reduzierte wöchentliche Ruhezeiten gemäß Absatz 6 Unterabsatz 3 nacheinander 
eingelegt, ist die nächste Ruhezeit — als Ausgleich für diese zwei reduzierten wöchentlichen 
Ruhezeiten — vor der darauffolgenden wöchentlichen Ruhezeit einzulegen. 

Absatz 8 erhält folgende Fassung 

(8) Die regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten und jede wöchentliche Ruhezeit von mehr als 45 
Stunden, die als Ausgleich für die vorherige verkürzte wöchentliche Ruhezeit eingelegt wird, dürfen 
nicht in einem Fahrzeug verbracht werden. Sie sind in einer geeigneten geschlechtergerechten 
Unterkunft mit angemessenen Schlafgelegenheiten und sanitären Einrichtungen zu verbringen.  

Alle Kosten für die Unterbringung außerhalb des Fahrzeugs werden vom Arbeitgeber getragen. 

Folgender Absatz wird eingefügt 

(8a) Verkehrsunternehmen planen die Arbeit der Fahrer so, dass jeder Fahrer in der Lage ist, 
innerhalb jedes Zeitraums von vier aufeinanderfolgenden Wochen zu der im Mitgliedstaat der 
Niederlassung des Arbeitgebers gelegenen Betriebsstätte des Arbeitgebers, der der Fahrer 
normalerweise zugeordnet ist und an der er seine wöchentliche Ruhezeit beginnt, oder zu seinem 
Wohnsitz zurückzukehren, um dort mindestens eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit oder eine 
wöchentliche Ruhezeit von mehr als 45 Stunden als Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche 
Ruhezeit zu verbringen.  

Hat der Fahrer jedoch zwei aufeinanderfolgende reduzierte wöchentliche Ruhezeiten gemäß Absatz 
6 eingelegt, muss das Verkehrsunternehmen die Arbeit des Fahrers so planen, dass dieser in der Lage 
ist, bereits vor Beginn der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit von mehr als 45 Stunden, die als 
Ausgleich eingelegt wird, zurückzukehren.  

Das Unternehmen dokumentiert, wie es diese Verpflichtung erfüllt, und es bewahrt die betreffenden 
Unterlagen in seinen Geschäftsräumen auf, damit sie auf Verlangen der Kontrollbehörden vorgelegt 
werden können. 

Folgender Absatz wird angefügt  

(10) Die Kommission prüft spätestens am 21. August 2022, ob geeignetere Vorschriften für Fahrer 
erlassen werden können, die für Gelegenheitsdienste im Personenverkehr im Sinne von Artikel 2 
Nummer 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 eingesetzt werden, und teilt das Ergebnis dem 
Parlament und dem Rat mit.“ 

Folgender Artikel wird eingefügt  

Artikel 8a  

(1) Die Kommission stellt sicher, dass Kraftfahrer im Straßengüter- und -personenverkehr 
leichten Zugang zu Informationen über sichere und gesicherte Parkflächen haben. Die 
Kommission veröffentlicht eine Liste aller zertifizierten Parkflächen, damit den Fahrern 
Folgendes in angemessener Form geboten wird:  



— Erkennen und Verhindern von unberechtigtem Eindringen, 
— Beleuchtung und Sichtverhältnisse,  
— Kontaktstelle und Verfahren für Notfälle,  
— geschlechtergerechte sanitäre Einrichtungen,  
— Möglichkeiten zum Kauf von Lebensmitteln und Getränken,  
— Kommunikationsverbindungen,  
— Stromversorgung.  
 
Die Liste dieser Parkflächen wird auf einer einheitlichen amtlichen Internetseite 
veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert. 

(2) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 23a, um Normen festzulegen, mit 
denen das Dienstleistungs- und Sicherheitsniveau der in Absatz 1 genannten Flächen und die 
Verfahren für die Zertifizierung von Parkflächen detaillierter vorgegeben werden.  

(3) An allen zertifizierten Parkflächen kann darauf hingewiesen werden, dass sie gemäß den Normen 
und Verfahren der Union zertifiziert sind. Gemäß Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) sind die Mitgliedstaaten 
gehalten, die Schaffung von Parkflächen für gewerbliche Straßennutzer zu fördern.  

(*) Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der 
Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 
348 vom 20.12.2013, S. 1). 

(4) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2024 einen 
Bericht über die Verfügbarkeit geeigneter Ruheeinrichtungen für Fahrer und über die Verfügbarkeit 
gesicherter Parkeinrichtungen sowie über den Ausbau sicherer und gesicherter Parkflächen, die 
gemäß den delegierten Rechtsakten zertifiziert sind, vor. Dieser Bericht kann eine Liste mit 
Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl und der Qualität sicherer und gesicherter Parkflächen enthalten. 

Artikel 9 wird wie folgt geändert 

Absatz 1 erhält folgende Fassung 

(1) Legt ein Fahrer, der ein Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder mit der Eisenbahn 
befördert wird, eine regelmäßige tägliche Ruhezeit oder eine reduzierte wöchentliche 
Ruhezeit ein, so darf diese Ruhezeit abweichend von Artikel 8 nicht mehr als zwei Mal durch 
andere Tätigkeiten unterbrochen werden, deren Gesamtdauer eine Stunde nicht 
überschreiten darf. Während dieser regelmäßigen täglichen Ruhezeit oder reduzierten 
wöchentlichen Ruhezeit muss dem Fahrer eine Schlafkabine, eine Schlafkoje oder ein 
Liegeplatz zur Verfügung stehen.  
 
In Bezug auf regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten gilt diese Ausnahme für Fähr- oder 
Zugreisen nur, wenn  
a) die geplante Reisedauer 8 Stunden oder mehr beträgt und  
b) der Fahrer Zugang zu einer Schlafkabine auf der Fähre oder im Zug hat. 

Absatz 2 erhält folgende Fassung  

(2) Die von einem Fahrer verbrachte Zeit, um zu einem in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fallenden Fahrzeug, das sich nicht am Wohnsitz des Fahrers oder der 
Betriebstätte des Arbeitgebers befindet, der der Fahrer normalerweise zugeordnet ist, 
anzureisen oder von diesem zurückzureisen, ist nur dann als Ruhepause oder 



Fahrtunterbrechung anzusehen, wenn sich der Fahrer in einem Zug oder auf einem Fährschiff 
befindet und Zugang zu einer Schlafkabine, einer Koje oder einem Liegewagen hat. 

Folgender Artikel wird eingefügt  

Artikel 9a  

Die Kommission erstellt bis zum 31. Dezember 2025 einen Bericht über die Nutzung autonomer 
Fahrsysteme in den Mitgliedstaaten und legt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. In 
dem Bericht geht sie insbesondere auf die möglichen Auswirkungen dieser Systeme auf die 
Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten ein. Diesem Bericht ist gegebenenfalls ein 
Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung beizufügen. 

Artikel 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung  

(1) Verkehrsunternehmen dürfen beschäftigten oder ihnen zur Verfügung gestellten Fahrern 
keine Zahlungen in Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke, der Schnelligkeit der 
Auslieferung und/oder der Menge der beförderten Güter leisten, auch nicht in Form von 
Prämien oder Lohnzuschlägen, falls diese Zahlungen geeignet sind, die Sicherheit im 
Straßenverkehr zu gefährden, und/oder zu Verstößen gegen diese Verordnung verleiten. 

In Artikel 12 werden folgende Absätze angefügt  

Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer unter 
außergewöhnlichen Umständen auch von Artikel 6 Absätze 1 und 2 und von Artikel 8 Absatz 2 
abweichen, indem er die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit um bis zu eine Stunde überschreitet, 
um die Betriebsstätte des Arbeitgebers oder den Wohnsitz des Fahrers zu erreichen, um eine 
wöchentliche Ruhezeit einzulegen.  

Unter den gleichen Bedingungen kann der Fahrer die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit um bis 
zu zwei Stunden überschreiten, sofern eine ununterbrochene Fahrtunterbrechung von 30 Minuten 
eingelegt wurde, die der zusätzlichen Lenkzeit zur Erreichung der Betriebsstätte des Arbeitgebers 
oder des Wohnsitzes des Fahrers, um dort eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit einzulegen, 
unmittelbar vorausgeht.  

Der Fahrer hat Art und Grund dieser Abweichung spätestens bei Erreichen des Bestimmungsorts oder 
des geeigneten Halteplatzes handschriftlich auf dem Schaublatt des Kontrollgeräts, einem Ausdruck 
aus dem Kontrollgerät oder im Arbeitszeitplan zu vermerken.  

Jede Lenkzeitverlängerung wird durch eine gleichwertige Ruhepause ausgeglichen, die zusammen 
mit einer beliebigen Ruhezeit ohne Unterbrechung bis zum Ende der dritten Woche nach der 
betreffenden Woche genommen werden muss. 

 

Artikel 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert  

a) Buchstabe e erhält folgende Fassung:  

e) Fahrzeuge, die ausschließlich auf Inseln oder vom Rest des Hoheitsgebiets isolierten 
Binnengebieten mit einer Fläche von nicht mehr als 2 300 km2 verkehren, die mit den übrigen Teilen 
des Hoheitsgebiets nicht durch eine Brücke, eine Furt oder einen Tunnel, die von Kraftfahrzeugen 
benutzt werden können, verbunden sind und auch nicht an einen anderen Mitgliedstaat angrenzen;“ 

 



Folgende Buchstaben werden eingefügt 

q) Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen zur Beförderung von Baumaschinen für ein 
Bauunternehmen, die in einem Umkreis von höchstens 100 km vom Standort des Unternehmens 
benutzt werden, vorausgesetzt dass das Lenken der Fahrzeuge für den Fahrer nicht die 
Haupttätigkeit darstellt;  

r) Fahrzeuge, die für die Lieferung von Transportbeton verwendet werden. 

Artikel 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung 

(2) Die Mitgliedstaaten können in dringenden Fällen, die mit außergewöhnlichen Umständen 
einhergehen, eine vorübergehende Ausnahme für einen Zeitraum von höchstens 30 Tagen zulassen, 
die hinreichend zu begründen und der Kommission sofort mitzuteilen ist. Die Kommission 
veröffentlicht diese Informationen unverzüglich auf einer öffentlichen Internetseite. 

Artikel 15 erhält folgende Fassung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Fahrer der in Artikel 3 Buchstabe a genannten Fahrzeuge 
unter nationale Vorschriften fallen, die einen angemessenen Schutz bei den erlaubten Lenkzeiten 
sowie den vorgeschriebenen Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten bieten. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission die für diese Fahrer geltenden einschlägigen nationalen Vorschriften mit. 

Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung  

a) alle in Absatz 2 aufgeführten Angaben mindestens für den Zeitraum des Tages der Kontrolle und 
der vorausgehenden 56 Tage enthalten; diese Angaben sind in regelmäßigen Abständen von 
höchstens einem Monat zu aktualisieren; 

Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung  

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen für Verstöße gegen die vorliegende 
Verordnung und die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um 
deren Anwendung zu gewährleisten. Diese Sanktionen müssen wirksam und verhältnismäßig zum 
Schweregrad der Verstöße gemäß Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (*), sowie abschreckend und nicht- diskriminierend sein. Kein Verstoß gegen die 
vorliegende Verordnung oder gegen die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 darf mehrmals Gegenstand 
von Sanktionen oder Verfahren sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Maßnahmen 
und Regeln sowie das Verfahren und die Kriterien, die auf einzelstaatlicher Ebene zur Bewertung der 
Verhältnismäßigkeit herangezogen wurden, mit. Die Mitgliedstaaten teilen etwaige spätere 
Änderungen daran, die Auswirkungen darauf haben, unverzüglich mit. Die Kommission informiert die 
Mitgliedstaaten über diese Regeln und Maßnahmen sowie über etwaige Änderungen. Die 
Kommission stellt sicher, dass diese Informationen in allen Amtssprachen der Union auf einer eigens 
hierfür eingerichteten öffentlichen Internetseite veröffentlicht werden, die detaillierte Informationen 
über die in den Mitgliedstaaten geltenden Sanktionen enthält.   

(*) Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über Mindestbedingungen für die 
Durchführung der Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EU) Nr. 165/2014 und der Richtlinie 2002/15/EG über 
Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates (ABl. L 102 
vom 11.4.2006, S. 35). 

Artikel 22 wird wie folgt geändert a) Absatz 1 erhält folgende Fassung 

(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten eng miteinander zusammen und leisten einander ohne 
unangemessene Verzögerung Amtshilfe, um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung und ihre 



wirksame Durchsetzung gemäß den Anforderungen des Artikels 8 der Richtlinie 2006/22/EG zu 
erleichtern. 

in Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt  

c) sonstige spezielle Informationen, darunter die Risikoeinstufung des Unternehmens, die sich auf die 
Einhaltung dieser Verordnung auswirken können. 

folgende Absätze werden an den Absatz 3 eingefügt  

(3a) Für die Zwecke des Informationsaustauschs im Rahmen dieser Verordnung nutzen die 
Mitgliedstaaten die gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2006/22/EG benannten Stellen für die 
innergemeinschaftliche Verbindung.  

(3b) Verwaltungszusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe erfolgen unentgeltlich. 

Folgender Artikel wird eingefügt: Artikel 23a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8a wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem 20. August 2020 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. 
Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, 
das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8a kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen 
Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung (*) enthaltenen Grundsätzen.  

(*) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem 
Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

In Artikel 24 erhält Absatz 2 folgende Fassung 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates (*).  



(*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung 
der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

(2a) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011.  

Artikel 25 Absatz 2 erhält folgende Fassung 

In den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fällen erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte 
zur Festlegung gemeinsamer Ansätze.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 24 Absatz 2a genannten Prüfverfahren 
erlassen. 

 

Vorläufe Ausgabe! 


